
—

non pureé mentalem, resbondendo non esse Corupteut, subintel⸗

ligens in communi aestimatione. (L. VI. 865). Somit kann ihr

der Confeſſar frohe Botſ

chaft wwingen

len.

B. Georg

reund,

——

Rector a Redemptoriſten⸗Collegiums.

XIII. (Entdeckung ungittiger Ehen.) Am Sonntag⸗Abend

erſucht ein Kaufmann den Herrn Vicar und Pfarrverwalter, am

Montag⸗Abend gütigſt zur Kirche kommen zu wollen, um ſeine

und ſeiner Frau Beichte zu hören. „Wir begehen nämlich“, ſetzte

derſelbe hinzu, „am Dienstage das 25jährige Jubiläum unſerer

Trauung“. Nachdem der Vicar ſeine Bereitwilligkeit und ſeine Theil⸗

nahme an dem freudigen Familien⸗Ereigniſſe ausgedrückt, fährt der

Kaufmann fort: „Au

eute war ein denkwürdiger Tag für uns;

es iſt nämlich der 45. Tauftag meiner guten Frau und denken Sie ſich,

damals war ich der Taufpathe meiner Zukünftigen“. — „Sie der

Taufpathe Ihrer Frau Gemahlin?“ äußerte etwas verwundert der

Vicar. „Ja, das kam ſo“, verſetzte der Jubilar, „ich war der Bräutigam

der älteſten Tochter meiner Schwiegereltern geweſen. Da dieſe kurz

vorher geſtorben war, wünſchten die Eltern, daſs ich bei der Neu⸗

geborenen die Pathenſtelle übernehme. Freilich ahnte ich damals nicht,

daſs dieſe Pathenſchaft mir nachmal ein Ehehindernis bereiten ſollte.“

— „Dann hatten Sie ja ein doppeltes Ehehindernis bei Ihrer Heirat,“

meinte der Vicar. „Doch nicht“, erwidert der Kaufmann, „verwandt

war ich nicht mit meiner jetzigen Frau, bloß innig befreundet mit

ihrer Familie von jenem Verlöbnis her“. Der Vicar lenkte betroffen ab

und entſchuldigte ſich mit dringenden Geſchäften. „Auch das noch!“

ſeufzte der von des Tages Laſt Ermüdete, als der Kaufmann ſich

empfohlen, ſetzte ſich ſofort hin, um ein Dispensgeſuch für das im-

pedimentum publicae honestatis ex sponsalibus zu verfaſſen. Mit

den dürftigſten Angaben wendet er ſich ſchleunigſt an das Vicariat

und erhält richtig noch vor Montag abends die gewünſchte Dispens.

Mit dieſer ausgerüſtet, geht er in den Beichtſtuhl, um ſie zu exe⸗

quieren und die putativen Eheleute zur Conſens-Erneuerung in ge⸗

ſchickter Weiſe zu veranlaſſen, was hier nicht ſchwierig war.

Die Beichte geſtaltete ſich zu einer Generalbeichte und da ſtellte

ſich heraus, daſs das Jubelpaar ſchon vor erlangter Dispens im

Brautſtande die copula miteinander vollzogen. Dem Vicar wird's

aufs Neue ſchwül. Schon will er fragen, ob ſolches auch in dem

Dispensgeſuche über die cognatio spiritualis angegeben ſei, da fällt

ihm ein, daſs nach neuerem Decrete die copula reticita die Dispens

nicht mehr invalidiere. — Er athmet auf, gibt eine paſſende Er⸗

mahnung, abſolviert und g

eht, ganz fn über ſeine Findigkeit

und Leiſtung, von dannen.1101II Pure mentalem. respondendo 0•I 6886E HTUPtal, SUhintel⸗
ligens IN (Ommuni gestimatione. VI 865) Omt kann ihr
der Confeſſar rohe Botfchaft Müen⸗len Georg reund,

Rector d Redemptoriſten⸗Collegiums.

XIII (Entdeckung umgiltiger Am Sonntag⸗Abend
erſucht ein aufmann den Herrn Vicar und Pfarrverwalter,
Montag⸗-Abend gütigſt zur Kirche kommen 3u wollen, um eine
und ſeiner Frau Beichte 3u hören,. „Wir begehen nämlich“, etzte
derſelbe hinzu, „Am Dienstage das 25jährige Jubiläum unſerer
Trauung“. Nachdem der Viear eine Bereitwilligkeit und erne Theil⸗
nahme an dem freudigen Familien⸗Ereigniſſe ausgedrückt, fährt der
aufmann fort „Au eute war ein denkwürdiger Tag für uns;
68 iſt nämlich der 45 Tauftag meiner guten rau und enken Sie ſich,
ama var ich der Taufpathe neiner Zukünftigen“. „Sie der
Taufpathe hrer rau Gemahlin?“ äußerte etwas verwundert der
Viear 77 , das kam ſor, verſetzte der Jubilar, 7* ich var der Bräutigam
der älteſten Tochter meiner Schwiegereltern geweſen. Da dieſe Urz
vorher geſtorben war, wünſchten die Eltern, daſs ich bei der Neu⸗
geborenen die Pathenſtelle übernehme. Freilich ahnte ich amals nicht,
daſs dieſe Pathenſchaft mir nachmal ein ehinderni bereiten ollte.“

„Dann hatten Sie 10 ein doppeltes hehinderni bei hrer eirat,“
meinte der Vicar. „Doch nicht“, erwidert der Kaufmann, „verwandt
var ich nicht nit neiner jetzigen Frau, bloß innig befreundet mit
threr Familie von jenem Verlöbni  8 her 1 Der Viear enkte Etroffen ab
und entſchuldigte ſich mit dringenden Geſchäften. 7 Auch das noch!“
eufzte der von des age Laſt rmüdete, als der QAufmann ſich
empfohlen, etzte ſich ſofort hin, ein Dispensgeſuch für das IIM-
pedimentum publicae honestatis sponsalibus erfaſſen. Eit
den dürftigſten Angaben wendet EL ſich ſchleunigſt das Vicariat
und erhält richtig noch vor Montag bends die gewünſchte Spens.
Mit dieſer ausgerüſtet, geht In den Beichtſtuhl, ſie 3u CLE·
quieren und die putativen eleute zur Conſens⸗Erneuerung In C·
chickter Weiſe 3 veranlaſſen, was hier nicht ſchwierig war

Die Beichte geſtaltete ſich einer Generalbeichte und da ſtellte
ſich heraus, daſs das Jubelpaar ſchon vor erlangter Dispens Im
Brautſtande die COpula miteinander vollzogen. Dem Vicar wird's
aufs Neue Schon will agen, ob ⁰o auch In dem
Dispensgeſuche über die COgnati0 Spiritualis angegeben ſei, da fällt
ihm ein, daſs nach neuerem Decrete die COpula retiéita die Dispens
nicht mehr invalidiere. Er At met auf, gibt eine Aſſende Er
mahnung, abſolviert und eht, f n über eine Findigkeitund Leiſtung, von dannen.
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Bei einer ſpäteren Conferenz, wo durchaus keine Sigillverletzung
3 befürchten war, gibt er ſein Erlebnis zum Beſten.
der Fall eiflich ventiliert, faſste der Präſes die vorgebrachten kritiſchen
Bemerkungen zuſammen und reſumierte alſo

＋ war ſehr wohlgethan, daſs Sie, Herr Vicar, als Sie ein
die Ehe des i  Ubilars invalidierendes Impediment zu entdecken glaubten,
von welchem derſelbe offenbar ni ahnte, nämlich das impedimentum
publicae honestatis Drioribus Sponsalibus mit der verſtorbenen
Schweſter ſeiner jetzigen efrau, dem Argloſen Ni verriethen.

Udes waren Sie bh etwas voreilig In der Annahme genannten
Impedimentes. lag das Impediment dann vor, benn die
frühere ralt zur Zeit der Gehurt der etzigen Frau noch E.  E
was In Ihrem ＋ unwahrſcheinlich iſt, weil xſtere am
Tauftage der letzteren ereits geſtorben Das impedimentum
publicae hohestatis X Sponsalibus Y nämlich nicht ern zwiſchen
dem Sponsus und jener Tochter oder weſter der Sponsa. ebenſo
nicht wiſchen der Sponsa und jenem Sohne oder Bruder des Spollsus.
welche zur Zeit der rechtsgiltigen Auflöſung der Sponſalien noch
nicht geboren waren.“

Es Are alſo durch eine ruhige, zweckdienliche Fortführung de
Geſpräches dieſer Umſtand klarzuſtellen geweſen, ohne daſs der Andere
aufmerkſam wurde, ES handle ſich um etwas 1  ige und ELr werde
ausgefragt. Ohne Zweifel 0 ſich keine ungiltige Ehe ergeben und
Sie hätten ſich den Sonntag⸗-Abend nicht ſo ungemüthli gemacht

Das Vicariat konnte wohl Aus „den dürftigen Angaben“ nicht
auf die Vermuthung kommen, daſ

S der ſeltene Fall vorliege, un
welchem ern Ehehindernis mit der Schweſter der Braut nicht beſteht.

Geſetzt nun aber auch, die dltere weſter ſei zwiſchen der
Geburt und Qufe der jüngeren geſtorben, dann war das Ehehindernis
allerdings perfect. Allein daraus folgte noch nicht, daſs die Ehe
ungiltig war, enn auch nach 25 Jahren der Bräutigam von keinem

OP pelten Hindernis und von keiner Dispens über 3 P1 Hinderniſſe
wuſste und wäre durch kluge Geſprächsleitung wohl zu
eruieren geweſen, ob das ragliche Verlöbnis notoriſch oder peciell
dem damaligen Pfarrer bekannt geweſen ſei Sicherer aber hätten Sie
ſich durch Einſicht In das Trauungsbuch informieren können, welches
nach orſchri den Vermerk u  3  ber eine ertheilte Dispens dieſer Art
enthalten müſste.

Am unglücklichſten waren Sie bei Ausführung der Dispens Sie
hatten ieſelbe doch, wie Aus der Gewährung eitens des Ordinariates

ſchließen, richtig mit Nennung der wirklichen Namen eingeholt.
22 . erſcheint ES kaum begreiflich, wie Sie dazu kamen, dieſelbe

1) Weber: Can. Ehehinderniſſe, 10.
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geheim, Im Beichtſtuhle, 3u applickeren Gewöhnlich ſchon eine
die Dispens egleitende Inweiſung vor ſolchem Miſsgriff. Sie haben
ſich wohl durch die factif gänzliche Heimli  El des Ehe⸗
hinderniſſes und das Miſsliche des Bekanntwerdens verleiten laſſen
dasſelbe als ein „Omnino ecultum“ anzuſehen, während dasſelbe
E ein impedimentum natura 8Sua publicum iſt und aher die
Conſens⸗Erneuerung in einer für das forum EXtETrnUIII beweiſenden
Orm vor dem Pfarrer, reſp hnen als Pfarrverwalter und
zwei Zeugen vor ſich gehen mu Ste

Was nun ferner den von hnen entdeckten verfänglichen Umſtand
der bei der Exequierung der Dispens ſtattgehabten COpula bei COgnatio
Sspiritualis angeht, ˙o haben Sie ſich mit dem neuéren Deceret getröſtet,
daſs die COpula retiéita die Dispens und deshalb auch die Ehe nicht
mehr ungiltig macht Leider gilt dieſes nur von den ſeit Erlaſs dieſes
(Crete (25⁵ Juni gewährten Dispenſationen (5 Statui
6t declarari, matrimoniales dispensationes posthac Concedendas.
otiamsi Validas Uturas War alſo Im Dispensgeſuch
über die COgnati0o Sspiritualis die COpula N angegeben, ſo war die
Ehe auch Aus dieſem Grunde ungiltig.“

Im Anſchluſſe an den discutierten Fall prachen ſämmtliche
Conferenz⸗Mitglieder den wohl in weiteren Kreiſen getheilten Wunſch
aus, EeS mo  E, In Anbetracht der Wichtigkeit der Sache, wie
bei der oft ſehr großen Schwierigkeit, vorkommenden 0  E feſtzu
ſtellen, ob eine Dispens, bei welcher eine COpula In rage ommt,
vor oder nach dem obenerwähnten Termine gewährt worden, der
hl ater von berufener Seite angegangen werden, dem gedachten
Decrete rückwirkende Kraft geben

tfalen. B., Pfr
XIV (Verkauf einer n pflichtmäßige enun

ctatton. eter Ttappt den Paul bei einem Diebſtahl und 1
ihm nit der Anzeige, ihm nicht fünf Gulden gibt
atürli gibt ihm Paul ogleich dieſelben, der Anzeige 3u ent⸗
gehen, obwohl Eter eigentlich keine Anzeige machen wo  E, ſondern
ſich Uuur den Anſchein gab tantum simulavit), als wolle ELr ſie
machen, die ünf Gulden erhalten.

rage Kann Eter die un Gulden behalten, mo EL nun
um Ernſte oder NuUr 3zum Scheine die Anzeige machen wollen?

Antwort eter kann ohne Zweifel die fünf Gulden ehalten,
enn EL den Paul Im Ernſt anzeigen E, weil jeder Staat  S·
bürger das Recht hat, im Intereſſe des öffentlichen Wohles
Uebelthäter anzuzeigen und Omi Afur bekommen, Amt

auf dieſes Recht verzichte.) VI nach der Mehrzahl der Moj
Vgl. Müller Theol 4* 107 II 2.


